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D-;' '1'13 der Beilagen zu den Steno~phischen Protokolleft 
des Nationalrales XVIll. Gesetzgebungsperiode 

No . ...... !.4.J. .. / A O~IGINAL 
Präs.: 1 9. JUNI 1991 ,A n t rag 

der Abgeordneten ~.Ii~. -.~~~~\r;~r.:.Dr. _pi tz 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das' Einkomrnensteuergesetz 

1988 geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom •••••••••••••••••••••• , mit dem das 

Einkommensteuergesetz 1988 ge~ndert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

A B 5 C H N I T T I 

Ein kom me n S t e u erg e set z 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBL.Nr. 400/1988, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL.Nr. 21/1991, wird 

wie folgt geändert: 

Artikel I 

In S 67 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betrages von "16.200 5" 

jeweils der Betrag von "17.200 Sn. 

Artikel II 

Artikel I ist anzuwenden, 
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1. wenn die Einkornmensteuer veranlagt wird, erstmalig bei der 

Veranlagung für das Kalenderjahr 1991, 

2. ' ... ·er.r. d i.e Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben 

oder d~rch Jahresausgleich festgesetzt wird, für 

Lohn2ah!ungszeiträume, die nach dem 31.Dezember 1990 enden. 

A B S C H N I T T 11 

v 0 1 1 z i e h u n 9 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Finanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen den gegenständlichen 

Antrag dem Finanzausschuß zuzuweisen. 
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Begründung: 

Derzeit besteht im § 67 EStG für die sonstigen Bezüge eine Freigrenze 
von 16.200 S. Mit dieser Freigrenze wird. erreicht, daß bei Bezügen bis zu 
8.100 S monatlich (Aktivbezüge und Pensionen) beim 13./14. Gehalt kein 
Lohnsteuerabzug zu erfolgen hat. 

Der Richtsatz der Ausgleichszulage betr~gt fUr Ehepaare ab 1991 
8.600 Schilling. Ohne Novellierung wUrde bei einem.Alleinverdiener, dessen 
Pension (ohne Ausgleichszulage) mehr als 8.100 Schilling monatlich be­
trägt, vom 13./14. Monatsbezug ein Lohnsteuerabzug vorzunehmen sein. Mit 
dem vorgeschlagenen Initiativantrag würde erreicht, daß bis zu einer Be­
zugshöhe von 8.600 Schilling (das entspricht dem Richtsatz für Ehepaare) 
kein Steuerabzug vom 13./14. Monatsbezug vorzunehmen wäre. 
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